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A. Bekanntmachungen des Landkrei-
ses Emsland 

 
82 Bekanntmachung einer Anlage nach dem 

Bundes -Immissionsschutzgesetz ;  Windpark 
Rhede GmbH & Co. KG, Rhede (Ems) 

 
Die Windpark Rhede GmbH & Co. KG, Industriestr. 2, 26899 Rhede 
(Ems), beantragt nach § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz  
(BImSchG) die Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb 
einer Windenergieanlage vom Typ Vestas V136 mit einer Naben-
höhe von 166 m, einer Gesamthöhe von 234 m, einem Rotor-
durchmesser von 136 m und einer Leistung von 4,2 MW auf dem 
Grundstück Gemarkung Rhede, Flur 67, Flurstück 55. 
 
Die geplante Anlage soll im Jahr 2022 in Betrieb genommen wer-
den. 
 
Das Vorhaben unterliegt gemäß § 4 BImSchG in Verbindung mit 
§ 1, § 2 und Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durch-
führung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV) der Geneh-
migungspflicht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) ist für das Vorhaben eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführen. Der dazu erforderliche Bericht zu den  
voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens (UVP-
Bericht) wurde mit Datum vom 02.12.2020 vorgelegt. Darüber hin-
aus besteht das Erfordernis der grenzüberschreitenden Behör-
den- und Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 11 a der 9. BImSchV 
in Verbindung mit §§ 54 ff. UVPG. 
 
Das Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG in  
Verbindung mit §§ 8 ff. der 9. Verordnung zur Durchführung  
des BImSchG (Verordnung über das Genehmigungsverfahren  
– 9. BImSchV) öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsantrag, die Antragsunterlagen, die entschei-
dungserheblichen Unterlagen und die behördlichen Stellungnah-
men sind in der Zeit vom 08.04.2022 bis einschließlich 09.05.2022 
auf der Homepage des Landkreises Emsland (http://www.ems-
land.de) unter der Rubrik „Bürger und Behörde > Bekanntmachun-
gen“ sowie im zentralen UVP-Portal unter https://uvp.niedersach-
sen.de/portal/ einsehbar. 
 
Zudem sind die Unterlagen im selben Zeitraum zu den angegebe-
nen Zeiten bei den folgenden Stellen einsehbar: 
 

– Landkreis Emsland, Ordeniederung 1, 49716 Meppen, 
Zimmer 521, während der Dienststunden (nach vorheriger 
Terminabsprache unter: 05931/44-1521) 

 
 montags  
 bis donnerstags 08:30 – 12:30 Uhr und 14:30 – 16:00 Uhr 

 freitags 08:30 – 12:30 Uhr 
 

– Gemeinde Rhede (Ems), Gerhardyweg 1, 26899 Rhede 
(Ems), im Ratstrakt, während der Dienststunden  

 
 montags  
 bis freitags 08:00 – 12:00 Uhr 

 donnerstags 08:00 – 12:00 Uhr und 15:00 – 18:00 Uhr 

 
 In den Niederlanden sind die Unterlagen bei folgenden Stellen 

einsehbar: 
 

– Gemeinde Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Win-
schoten, in der Empfangshalle (nach vorheriger Termin-
absprache unter: 0597-482000) 

 
– Gemeinde Westerwolde, Dorpsstraat 1, 9550 AA Sellin-

gen, während der Öffnungszeiten, montags, dienstags, 
mittwochs und freitags von 09:00 – 12:00 Uhr (nach Ver-
einbarung) 

– Provinz Groningen, Sint Jansstraat 4, Groningen, an 
Werktagen während der Bürozeiten in der Medienbi- 
bliothek (nach vorheriger Terminabsprache unter: 050-
3164911) 

 
Zu den entscheidungserheblichen Unterlagen zählen neben dem 
Genehmigungsantrag insbesondere: 
 

– allgemeinverständliche Beschreibung (niederländisch) 
– Schallimmissionsprognose 
– Schattenwurfprognose 
– Schall- und Schattenwurfprognose Niederlande (deutsch 

und niederländisch) 
– Geotechnischer Bericht (Baugrundgutachten) 
– Turbulenzgutachten 
– Landschaftspflegerischer Begleitplan 
– UVP-Bericht 
– Ergänzung zum UVP-Bericht zu den grenzüberschreiten-

den Auswirkungen (deutsch und niederländisch) 
– Artenschutzprüfung 
– Faunistische Zusatzerfassungen Brutvögel 
– Erfassung der Zug- und Rastvögel 
– Faunistische Zusatzerfassungen Fledermäuse 

 
Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben sind während  
der Einwendungsfrist, welche am 08.04.2022 beginnt und mit  
Ablauf des 09.06.2022 endet, schriftlich unter den o. a. Adressen 
oder elektronisch unter einwendungen-immissionsschutz@ems-
land.de geltend zu machen. 
 
Die Einwendungen müssen Name und Anschrift der Einwenderin 
bzw. des Einwenders enthalten. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Einwendungen dem Antragsteller bekannt gegeben werden. 
Auf Verlangen der Einwenderin bzw. des Einwenders sollen des-
sen Name und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich ge-
macht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung 
des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind. 
 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist werden für das Genehmigungs-
verfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf be-
sonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Einwendungen, die auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, werden auf den 
Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten verwiesen. 
 
Die frist- und formgerecht erhobenen Einwendungen werden  
voraussichtlich am Dienstag, dem 05.07.2022 ab 10:00 Uhr im  
Sitzungssaal (I. OG) des Kreishauses I in 49716 Meppen, Orde-
niederung 1, erörtert. Sollte die Erörterung am 05.07.2022 nicht 
abgeschlossen werden können, wird sie an den darauf folgenden 
Werktagen (nicht samstags) zur gleichen Zeit am selben Ort fort-
gesetzt. 
 
Sollte der Erörterungstermin trotz vorliegender Einwendungen 
nicht stattfinden oder aufgrund der COVID-19-Pandemie durch 
eine Online-Konsultation gem. § 5 des Gesetzes zur Sicherstel-
lung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren 
während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsge-
setz – PlanSiG) ersetzt werden, wird dies rechtzeitig öffentlich be-
kannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass der Erörte-
rungstermin auf Grund einer Ermessensentscheidung nach § 10 
Abs. 6 BImSchG durchgeführt wird und die erhobenen Einwen-
dungen auch bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Perso-
nen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert werden.  
 
Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
 
 Meppen, 08.03.2022 
 
LANDKREIS EMSLAND 
Der Landrat 
 

-------------------------------------------------- 
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83 Jahresabschluss der Güterverkehrszen-
trum Emsland Planungs- und Entwick-
lungsgesellschaft mbH für das Geschäfts-
jahr 2020 

 
Die Gesellschafterversammlung der Güterverkehrszentrum Ems-
land Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH hat am 
02.12.2021 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 fest-
gestellt und der Geschäftsführung Entlastung erteilt. 
Gleichzeitig wurde beschlossen, das Jahresergebnis auf das Jahr 
2021 vorzutragen. 
 
Die Jahresabschlussprüfung erfolgte durch die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft „Augustin & Partner mbB“ in Meppen gem.  
§§ 157, 158 NKomVG im Einvernehmen mit dem Rechnungsprü-
fungsamt des Landkreises Emsland. Es wurde mit Datum vom 
12.02.2021 ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. 
Das Rechnungsprüfungsamt hatte keine ergänzenden Feststel-
lungen i. S. von § 34 Abs. 1 Satz 3 EigBetrVO. 
 
Gemäß § 36 der Eigenbetriebsverordnung liegt der Jahresab-
schluss an 7 Werktagen im Anschluss an diese Bekanntmachung 
öffentlich aus. 
 
Die Unterlagen können beim Landkreis Emsland, Ordeniede- 
rung 1, 49716 Meppen, Zimmer 329, eingesehen werden. 
 
 Meppen, 23.03.2022 
 

LANDKREIS EMSLAND 
 
Burgdorf 
Landrat 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
84 Bekanntmachung einer Anlage nach dem 

Bundes-Immissionsschutzgesetz; Raiffei-
senwindpark Lünne Verwaltungs- und Be-
teiligungsgesellschaft mbH, Lünne 

 
Die Raiffeisenwindpark Lünne Verwaltungs- und Beteiligungsge-
sellschaft mbH, Lingener Straße 20, 48480 Lünne, beantragt nach 
§ 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) die Genehmi-
gung für die Errichtung und den Betrieb von drei Windenergiean-
lagen des Typs Enercon E-160 EP5 E2 mit einer Nabenhöhe von 
166,6 m, einer Gesamthöhe von 246,6 m, einem Rotordurchmes-
ser von 160 m und einer Leistung von jeweils 5,5 MW auf den 
Grundstücken Flur 11, Flurstücke 191, 194 und 66/2 der Gemar-
kung Listrup. Mit dem beantragten Vorhaben ist der Rückbau  
von sieben Windenergieanlagen des Typs Enercon E-66/18.70 im 
Windpark Listrup verbunden. 
 
Die geplanten Windenergieanlagen sollen im Sommer 2023 in Be-
trieb genommen werden. 
 
Das Vorhaben unterliegt gemäß § 4 BImSchG in Verbindung mit 
§ 1, § 2 und Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur  
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verord-
nung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV) der 
Genehmigungspflicht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) ist für das Vorhaben eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführen. Der dazu erforderliche Bericht zu den  
voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens (UVP-
Bericht) wurde mit Datum vom 14.09.2021 vorgelegt. 
 
Das Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG in  
Verbindung mit §§ 8 ff. der 9. Verordnung zur Durchführung  
des BImSchG (Verordnung über das Genehmigungsverfahren  
– 9. BImSchV) öffentlich bekannt gemacht. 

Der Genehmigungsantrag, die Antragsunterlagen, die entschei-
dungserheblichen Unterlagen und die behördlichen Stellung- 
nahmen sind in der Zeit vom 08.04.2022 bis einschließlich 
09.05.2022 auf der Homepage des Landkreises Emsland unter 
http://www.emsland.de unter der Rubrik „Bürger und Behörde  
> Bekanntmachungen“ sowie im zentralen UVP-Portal unter 
https://uvp.niedersachsen.de/portal/ einsehbar. 
 
Zudem sind die Unterlagen im selben Zeitraum zu den angegebe-
nen Zeiten bei den folgenden Stellen einsehbar: 
 

– Landkreis Emsland, Ordeniederung 1, 49716 Meppen, 
Zimmer 520 a, während der Dienststunden (nach vorheri-
ger Terminabsprache unter: 05931/44-1568) 

 
 Montag  
 bis Donnerstag 8:30 – 12:30 Uhr und 14:30 – 16:00 Uhr 

 Freitag 8:30 – 12:30 Uhr 
 

– Gemeinde Emsbüren, Magistratstraße 5, 48488 Emsbü-
ren, 1. Obergeschoss, Zimmer 121, während der Dienst-
stunden  

 
 Montag  
 bis Mittwoch 8:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr 

 Donnerstag 8:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr 

 Freitag 8.00 – 12.30 Uhr 

 
 sowie nach Vereinbarung (Tel. 05903/9305-1123). 
 
Zu den entscheidungserheblichen Unterlagen zählen neben dem 
Genehmigungsantrag insbesondere: 
 

– Schalltechnisches Gutachten 
– Schattenwurf-Untersuchung 
– UVP-Bericht 
– Landschaftspflegerischer Begleitplan 
– Artenschutzprüfung 
– Fledermaus-Bestandserfassungen 
– Brutvogelerfassung und Standardraumnutzungsanalyse 
– Brandschutzkonzept 
– Baugrundgutachten 
– Turbulenzgutachten 

 
Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben sind während  
der Einwendungsfrist, welche am 08.04.2022 beginnt und mit  
Ablauf des 09.06.2022 endet, schriftlich unter den o. a. Adressen 
oder elektronisch unter einwendungen-immissionsschutz@ems-
land.de geltend zu machen. 
 
Die Einwendungen müssen Name und Anschrift der bzw. des Ein-
wendenden enthalten. Es wird darauf hingewiesen, dass die Ein-
wendungen dem Antragsteller bekannt gegeben werden. Auf Ver-
langen der bzw. des Einwendenden sollen dessen Name und An-
schrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden, wenn 
diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmigungs-
verfahrens nicht erforderlich sind. 
 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist werden für das Genehmigungs-
verfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf be-
sonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Einwendungen, die  
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, werden auf den 
Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten verwiesen. 
 
Die frist- und formgerecht erhobenen Einwendungen werden am 
Donnerstag, dem 30.06.2022 ab 9:30 Uhr im Sitzungssaal (I. OG) 
des Kreishauses I in 49716 Meppen, Ordeniederung 1, erörtert. 
Sollte die Erörterung am 30.06.2022 nicht abgeschlossen werden 
können, wird sie an den darauf folgenden Werktagen (nicht sams-
tags) zur gleichen Zeit am selben Ort fortgesetzt. 
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Sollte der Erörterungstermin trotz vorliegender Einwendungen 
nicht stattfinden oder aufgrund der COVID-19-Pandemie durch 
eine sog. Online-Konsultation gem. § 5 des Gesetzes zur Sicher-
stellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungs-
gesetz – PlanSiG) ersetzt werden, wird dies rechtzeitig öffentlich 
bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass der Erörte-
rungstermin auf Grund einer Ermessensentscheidung nach § 10 
Abs. 6 BImSchG durchgeführt wird und die erhobenen Einwen-
dungen auch bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Perso-
nen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert werden.  
 
Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
 
 Meppen, 24.03.2022 
 
LANDKREIS EMSLAND 
Der Landrat 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
85 Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfü-

gung (7/2022) zur Aufhebung der Allge-
meinverfügung über die Anordnung der 
Aufstallung von Geflügel zum Schutz ge-
gen die aviäre Influenza vom 11.11.2021 
(12/2021) 

 
I. Aufhebung der angeordneten Maßnahmen  
 
Aufgrund Artikel 70 Abs. 2 i. V. m. Artikel 55 Abs. 1 d) der dele-
gierten Verordnung (EU) 2016/429 sowie § 13 Abs. 1 und 2  
Geflügelpest-Verordnung hebe ich meine vorgenannte tierseu-
chenbehördliche Allgemeinverfügung auf. 
 
II. Inkrafttreten 
 
Diese Allgemeinverfügung tritt am 01.04.2022 in Kraft 
 
 Meppen, 25.03.2022 
 

LANDKREIS EMSLAND 
 
Burgdorf 
Landrat 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
• Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 09.03.2016 zu Tierseuchen und zur Än-
derung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der 
Tiergesundheit („Tiergesundheitsrechtsakt“) 

• Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügel-
pest-Verordnung)  

 
in der jeweils gültigen Fassung 
 

-------------------------------------------------- 
 
 

B. Bekanntmachungen der Städte, Ge-
meinden und Samtgemeinden 

 
86 II. Haushaltssatzung; Haushaltssatzung 

und Bekanntmachung der Haushaltssat-
zung der Gemeinde Bawinkel für das Haus-
haltsjahr 2022 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bawinkel in der Sitzung 
am 01.03.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2022 beschlossen. 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  2.645.100 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.715.000 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen  
 auf  0 € 
 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit auf  2.545.300 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit auf   2.456.700 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit auf  955.000 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit auf  3.126.500 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit auf  0 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit auf  0 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: 

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanz- 
haushaltes 3.500.300 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanz- 
haushaltes 5.583.200 € 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 424.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für das 
Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
 

a) für die land- und forstwirtschaft- 
 lichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 v. H. 

b) für die Grundstücke  
 (Grundsteuer B) 320 v. H. 

 
2. Gewerbesteuer 320 v. H. 
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§ 6 
 
(1) Als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG gelten 

Beträge bis zu 2.500 €. 
 
(2) Von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12  

Abs. 1 KomHKVO gelten Investitionen ab einem Betrag von 
500.000 €. 

 
 Bawinkel, 01.03.2022 
 

GEMEINDE BAWINKEL 
 
Langels 
Bürgermeister 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Bawinkel für 
das Haushaltsjahr 2022 wird öffentlich bekanntgemacht. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG  
vom 01.04.2022 bis 13.04.2022 zur Einsichtnahme im Büro  
der Gemeindeverwaltung Bawinkel, Osterbrocker Straße 2 in 
49844 Bawinkel, sowie der Samtgemeindeverwaltung, Zim- 
mer 208, Mittelstraße 15 in 49838 Lengerich, öffentlich aus. 
 
 Bawinkel, 23.03.2022 
 
GEMEINDE BAWINKEL 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
87 Haushaltssatzung und Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung der Gemeinde Bred-
denberg für das Haushaltsjahr 2022 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Breddenberg in seiner 
Sitzung am 16.02.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2022 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 788.200 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 742.100 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 500 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen  
 auf 500 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 708.700 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 613.600 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 1.025.900 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 1.358.000 Euro 
 
 
 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 42.000 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

– der Einzahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 1.734.600 Euro 
– der Auszahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 2.013.600 Euro 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 118.100 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine 
besondere Hebesatzsatzung vom 10.03.2020 mit Wirkung zum 
01.01.2020 wie folgt festgesetzt worden: 
 

1. Grundsteuer 
 

a) für die land- forstwirtschaftlichen 
 Betriebe 350 v. H. 
 Grundsteuer A 

b) für die Grundstücke 350 v. H. 
 Grundsteuer B 

 
2. Gewerbesteuer 350 v. H. 

 
§ 6 

 
Weitere Vorschriften 

 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen 
sind als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG anzu-
sehen, wenn sie im Haushaltsjahr 2.000,00 Euro im Einzelfall 
nicht überschreiten. Aufwendungen und Auszahlungen, denen 
eine volle Kostenerstattung gegenübersteht, gelten in jedem Falle 
als unerheblich. 
 
Als unerheblich im Sinne von § 19 Abs. 4 KomHKVO gelten Aus-
zahlungen bis 2.000,00 € je Einzelfall. 
 
 Breddenberg, 17.02.2022 
 

GEMEINDE BREDDENBERG 
 
Hanekamp 
Bürgermeister 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 
wird öffentlich bekanntgemacht. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
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Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im 
Anschluss an diese öffentliche Bekanntmachung an sieben Werk-
tagen (außer samstags) in der Zeit vom 04.04.2022 bis 
14.04.2022 im Büro der Gemeinde Breddenberg, Hauptstraße 25 
in 26897 Breddenberg, sowie im Rathaus der Samtgemeinde 
Nordhümmling, Poststr. 13 in 26897 Esterwegen, Zimmer-Nr. 202, 
zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
 Breddenberg, 14.03.2022 
 
GEMEINDE BREDDENBERG 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
88 Gemeinde Emsbüren – Bekanntmachung; 

Satzung über eine Veränderungssperre  
für den Geltungsbereich der 2. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 5 „Kostverlo-
ren“, hier: Bekanntmachung einer Verände-
rungssperre gem. § 14 Abs. 1 und § 16  
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Rat der Gemeinde Emsbüren hat in seiner Sitzung am 
22.09.2021 gem. § 14 Abs. 1 und § 16 BauGB die Satzung über 
eine Veränderungssperre für den Geltungsbereich der 2. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Kostverloren“ beschlossen. Der 
Geltungsbereich ist in der beigefügten Karte dargestellt.  
 
Die Satzung liegt während der Dienststunden im Rathaus, Magis-
tratstraße 5, 48488 Emsbüren, Fachbereich III, Zimmer 121, zu 
jedermanns Einsichtnahme aus. Jedermann kann über den Inhalt 
der Satzung Auskunft verlangen. Die Satzung wird ergänzend auf 
der Internetseite der Gemeinde Emsbüren www.emsbueren.de 
unter Rathaus & Service – Verwaltung – Ortsrecht veröffentlicht.  
 
Gem. § 18 Abs. 3 BauGB wird auf die Vorschriften des § 18  
Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnachteile 
hingewiesen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde Emsbüren geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, 
der die Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften be-
gründen soll, ist darzulegen. 
 
 Emsbüren, 23.03.2022 
 

GEMEINDE EMSBÜREN 
 
Silies 
Bürgermeister 
 
Satzung über eine Veränderungssperre für den Geltun gsbe-
reich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Ko stver-
loren“ 
 
Aufgrund des § 14 Abs. 1 und des § 16 Abs. 1 des Baugesetz-
buches (BauGB) i. V. m. § 10 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG), jeweils in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Rat der Gemeinde Emsbüren in seiner Sitzung 
am 22.09.2021 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Rat der Gemeinde Emsbüren hat in seiner Sitzung am 
22.09.2021 den Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 5 „Kostverloren“ gem. § 2 I BauGB beschlos-
sen. Der Geltungsbereich ist in der beigefügten Karte dargestellt. 
Das Verfahren wird nach § 13 BauGB (vereinfachtes Verfahren) 
durchgeführt. 

Zur Sicherung der Planung wird für das Plangebiet eine Satzung 
über eine Veränderungssperre beschlossen. 
 

§ 2 
 
Die Veränderungssperre umfasst den Geltungsbereich der 2. Än-
derung des Bebauunsplanes Nr. 5 „Kostverloren”. Ein Übersichts-
plan ist als Anlage 1 beigefügt. Der Geltungsbereich der Satzung 
ist mit schwarzer, unterbrochener Linie umgrenzt. Die Anlage ist 
Bestandteil der Satzung. 
 

§ 3 
 
1. Zur Sicherung der Planung dürfen im räumlichen Geltungsbe-

reich der Veränderungssperre zur 2. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 5 „Kostverloren” gem. § 14 BauGB 

 
a. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt 

oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden, 
 
b. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderun-

gen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Ver-
änderungen  nicht  genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

 
2. Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenste-

hen, kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zuge-
lassen werden. 

 
3. Von der Veränderungssperre werden nicht berührt: 
 

– Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungs-
sperre baurechtlich genehmigt worden oder auf Grund  
eines anderen baurechtlichen Verfahrens zulässig sind, 

 
– Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des 

Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren 
Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungs- 
sperre hätte begonnen werden dürfen, 

 
– Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung bisher recht-

mäßig ausgeübter Nutzungen. 
 

§ 4 
 
1. Diese Satzung über die Veränderungssperre tritt mit dem Tag 

ihrer Bekanntmachung gem. § 16 Abs. 2 BauGB in Kraft. 
 
2. Die Veränderungssperre tritt nach Ablauf von zwei Jahren, 

vom Tag der Bekanntmachung gerechnet, außer Kraft. Auf die 
Zweijahresfrist ist der seit der Zustellung der ersten Zurück-
stellung eines Baugesuches nach § 15 Abs. 1 BauGB abge-
laufene Zeitraum anzurechnen. Die Veränderungssperre tritt 
in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die 2. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 5 „Kostverloren“ rechtskräftig ge-
worden ist. 

 
3. Die Gemeinde kann die Frist um ein Jahr verlängern. 
 
 Emsbüren, 22.03.2022 
 

GEMEINDE EMSBÜREN 
 
Silies 
Bürgermeister 
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-------------------------------------------------- 
 
 
89 Bauleitplanung der Gemeinde Emsbüren, 

Landkreis Emsland; 42. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes (Flächen für die Land-
wirtschaft überlagert von einer Sonderbau-
fläche gem. § 11 Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) mit der Zweckbestimmung Wind-
energienutzung) 

 
Der Landkreis Emsland hat mit Verfügung vom 01.03.2022  
(Az.: 65-610-402-01/42) die vom Rat der Gemeinde Emsbüren am 
15.12.2021 beschlossene 42. Änderung des Flächennutzungspla-
nes (Flächen für die Landwirtschaft überlagert von einer Sonder-
baufläche gem. § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung Wind-
energienutzung) nebst Begründung gemäß § 6 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) genehmigt. 
 
Der Geltungsbereich der 42. Änderung des Flächennutzungs- 
planes ist in dem nachfolgenden Übersichtsplan dargestellt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundlage des Übersichtsplanes: Auszug aus den Geodaten des 
Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Nieder-
sachsen (LGLN), RD Osnabrück-Meppen, Katasteramt Lingen 
(Ems). 
 
Mit dieser Bekanntmachung nach § 6 Abs. 5 BauGB wird die o. g. 
Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam. 
 
 
 

Die genehmigte 42. Änderung des Flächennutzungsplanes nebst 
Begründung einschl. Umweltbericht und zusammenfassende Er-
klärung kann gem. § 6 Abs. 5 BauGB während der Öffnungszeiten 
im Rathaus, Magistratstraße 5, 48488 Emsbüren, 1. OG, Fachbe-
reich Planen und Bauen, Zimmer 123 bzw. 127, von jedermann 
eingesehen werden. Jedermann kann über den Inhalt der Flä-
chennutzungsplanänderung Auskunft verlangen.  
 
Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird außerdem darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich sind, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dem Veröffentlichungs-
datum dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde Emsbüren geltend gemacht werden.  
 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist 
darzulegen. 
 
 Emsbüren, 23.03.2022 
 
GEMEINDE EMSBÜREN 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
90 Hauptsatzung der Gemeinde Emsbüren 
 
Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. 
GVBl. S. 576, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
13. Oktober 2021 (Nds. GVBl. S. 830), hat der Rat Gemeinde 
Emsbüren in seiner Sitzung am 23.03.2022 folgende Hauptsat-
zung beschlossen: 
 

§ 1 Bezeichnung, Name 
 
(1) Die Gemeinde führt die Bezeichnung und den Namen „Ge-

meinde Emsbüren“. 
 
(2) Die Ortschaften nach § 10 dieser Satzung führen in Verbin-

dung mit dem Gemeindenamen ihre bisherigen Namen als 
Ortsteilbezeichnungen. 

 
§ 2 Wappen, Flagge, Dienstsiegel 

 
(1) Das Wappen zeigt auf goldenem Grund ein schmales rotes 

Andreaskreuz, belegt mit einem senkrechten blauen Wellen-
pfahl. 

 
(2) Die Farben der Flagge sind gelb/rot/gelb. Die Flagge zeigt im 

mittleren roten Feld das Gemeindewappen. 
 
(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift 

„GEMEINDE EMSBÜREN – Landkreis Emsland“. 
 
(4) Eine Verwendung des Gemeindewappens und des Gemein-

denamens zu nichtbehördlichen Zwecken ist nur mit Geneh-
migung der Gemeinde zulässig. 

 
§ 3 Ratszuständigkeit 

 
(1) Der Beschlussfassung des Rates bedürfen 
 

a) Die Festlegung privater Entgelte i. S. d. § 58 Abs. 1 Nr. 8 
NKomVG, deren jährliches Aufkommen den Betrag von 
4.000,00 Euro voraussichtlich übersteigt, 
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b) Rechtsgeschäfte i. S. d. § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG,  
deren Vermögenswert die Höhe von 10.000,00 Euro über-
steigt, 

 
c) Rechtsgeschäfte i. S. d. § 58 Abs. 1 Nr. 16 NKomVG,  

deren Vermögenswert die Höhe von 10.000,00 Euro über-
steigt, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden 
Verwaltung handelt, 

 
d) Entscheidungen i. S. d. § 58 Abs. 1 Nr. 18 NKomVG,  

deren Vermögenswert hinsichtlich des betroffenen Stif-
tungsvermögens die Höhe von 2.500,00 Euro übersteigt, 

 
e) Verträge i. S. d. § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren  

Vermögenswert die Höhe von 5.000,00 Euro übersteigt, 
soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschrei-
bung abgeschlossen werden. 

 
§ 4 Verwaltungsausschuss 

 
(1) Dem Verwaltungsausschuss gehören neben der Bürgermeis-

terin / dem Bürgermeister, den Beigeordneten und den Mit-
gliedern nach § 74 Abs. 1 Nr. 3 NKomVG die weiteren Beam-
tinnen und Beamten auf Zeit mit beratender Stimme an. 

 
(2) Den Vorsitz führt die Bürgermeisterin / der Bürgermeister. 
 

§ 5 Beamtinnen und Beamte auf Zeit 
 
Außer der Bürgermeisterin / dem Bürgermeister wird die allge-
meine Vertreterin oder der allgemeine Vertreter als Erste Gemein-
derätin oder Erster Gemeinderat in das Beamtenverhältnis auf 
Zeit berufen. 
 

§ 6 Vertretung der Bürgermeisterin  
oder des Bürgermeisters  

nach § 81 Abs. 2 NKomVG 
 
(1) Der Rat wählt in seiner ersten Sitzung aus den Beigeordneten 

zwei ehrenamtliche Vertreterinnen und/oder Vertreter der Bür-
germeisterin oder des Bürgermeisters, die sie oder ihn bei der 
repräsentativen Vertretung der Gemeinde, bei der Einberu-
fung des Verwaltungsausschusses einschließlich der Aufstel-
lung der Tagesordnung, der Leitung der Sitzungen des Ver-
waltungsausschusses, der Verpflichtung der Ratsfrauen und 
Ratsherren und ihrer Pflichtenbelehrung vertreten. 

 
(2) Der Rat beschließt über die Reihenfolge der Vertretung, so-

fern eine solche bestehen soll. Soll eine Reihenfolge beste-
hen, so führen die Vertreterinnen und Vertreter die Bezeich-
nung stellvertretende Bürgermeisterin oder stellvertretender 
Bürgermeister mit einem Zusatz aus dem sich die Reihenfolge 
der Vertretungsbefugnis ergibt. 

 
§ 7 Einwohnerversammlungen 

 
Bei Bedarf unterrichtet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeis-
ter die Einwohnerinnen und Einwohner durch Einwohnerver-
sammlungen für die ganze Gemeinde oder für Teile des Gemein-
degebietes oder für Ortschaften. Die Rechte der Ortsräte nach  
§ 94 Abs. 1 Satz 3 NKomVG bleiben unberührt. Zeit, Ort und Ge-
genstand von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 12 min-
destens sieben Tage vor der Veranstaltung öffentlich bekannt zu 
machen. 
 

§ 8 Film- und Tonaufnahmen  
in öffentlichen Sitzungen des Rates 

 
(1) In öffentlichen Sitzungen dürfen Vertreterinnen und Vertreter 

der Medien sowie die Verwaltung Film- und Tonaufnahmen 
von den Mitgliedern der Vertretung mit dem Ziel der Bericht-
erstattung anfertigen. Die Anfertigung der Aufnahmen ist der 
Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden vor dem Beginn der Sit-
zung anzuzeigen. Sie oder er hat die Mitglieder des Rates zu 
Beginn der Sitzung darüber zu informieren. 

(2) Ratsfrauen und Ratsherren können verlangen, dass die Auf-
nahme ihres Redebeitrages oder die Berichterstattung der 
Aufnahme unterbleibt.  Das Verlangen ist gegenüber der Vor-
sitzenden oder dem Vorsitzenden geltend zu machen und im 
Protokoll zu dokumentieren.  Die Vorsitzende oder der Vor-
sitzende hat im Rahmen seiner Ordnungsgewalt (§ 63 
NKomVG) dafür Sorge zur tragen, dass die Aufnahmen unter-
bleiben. 

 
(3) Film- und Tonaufnahmen von anderen Personen als den Mit-

gliedern des Rates, insbesondere von Einwohnerinnen und 
Einwohnern sowie von Beschäftigten der Gemeinde, sind nur 
zulässig, wenn diese Personen eingewilligt haben. 

 
(4) Die Zulässigkeit von Tonaufnahmen zum Zwecke der Erstel-

lung des Protokolls bleibt davon unberührt. 
 

§ 9 Anregungen und Beschwerden 
 
(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 

NKomVG von mehreren Personen bei der Gemeinde gemein-
schaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, 
die sie gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei mehr als fünf An-
tragstellerinnen oder Antragstellern können bis zu zwei Ver-
treterinnen oder Vertreter benannt werden. 

 
(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anfor-

derungen des Absatzes 1 nicht entsprochen ist. 
 
(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten 

der Gemeinde Emsbüren zum Gegenstand haben, sind nach 
Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss von der 
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister ohne Beratung den 
Antragstellerinnen oder Antragstellern mit Begründung zu-
rückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die weder Anregun-
gen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z. B. Fragen, Er-
klärungen, Absichten usw.). 

 
(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel 

verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen, sind nach 
Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss ohne Be-
ratung zurückzuweisen. 

 
(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn 

das Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht ab- 
geschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens 
oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder Bürgerentschei-
des ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder 
Beschwerden kein neues Sachvorbringen enthält. 

 
(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem 

Verwaltungsausschuss übertragen, sofern für die Angelegen-
heiten nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließ-
lich zuständig ist. Der Rat und der Verwaltungsausschuss 
können Anregungen oder Beschwerden zur Mitberatung an 
die zuständigen Fachausschüsse überweisen. 

 
§ 10 Ortsräte 

 
(1) Die Ortsteile 
 

a) Ahlde, 

b) Berge, 

c) Elbergen, 

d) Emsbüren, 

e) Gleesen, 

f) Leschede, 

g) Listrup, 

h) Mehringen 
 
 bilden je eine Ortschaft mit Ortsrat. 
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(2) Die Zahl der Mitglieder des Ortsrates beträgt für die Ortsteile 
 

a) Ahlde neun, 

b) Berge elf, 

c) Elbergen neun, 

d) Emsbüren elf, 

e) Gleesen neun, 

f) Leschede elf, 

g) Listrup neun, 

h) Mehringen elf. 
 
(3) Der Ortsrat wählt aus seiner Mitte die Vorsitzende oder den 

Vorsitzenden, die oder der die Bezeichnung „Ortsbürger-
meisterin“ oder „Ortsbürgermeister“ führt. Der Ortsrat wählt 
weiterhin aus seiner Mitte eine Vertreterin oder einen Ver- 
treter der Ortsbürgermeisterin oder des Ortsbürgermeisters, 
die oder der die Bezeichnung „stellvertretende Ortsbürger-
meisterin“ oder „stellvertretender Ortsbürgermeister“ führt. 

 
(4) Ratsmitglieder, die in einer Ortschaft wohnen oder in deren 

Wahlbereich die Ortschaft ganz oder teilweise liegt, gehören 
dem Ortsrat mit beratender Stimme an. 

 
(5) Den Ortsräten werden Haushaltsmittel in dem durch die Haus-

haltssatzung festgelegten Umfang als Budget zugewiesen. 
 

§ 11 Verkündungen  
und öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen, Verordnungen, Genehmigungen von Flächennut-

zungsplänen sowie öffentliche Bekanntmachungen der Ge-
meinde Emsbüren werden – soweit durch Rechtsvorschriften 
nichts anderes bestimmt ist – gem. § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
NKomVG im Internet unter der Adresse https://www.ems-
land.de/amtsblatt im elektronischen Amtsblatt für den Land-
kreis Emsland verkündet bzw. bekannt gemacht. 

 
(2) Ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen durch Aushang an 

der örtlichen Bekanntmachungstafel. 
 
(3) Die Bekanntmachungstafeln befinden sich am Rathaus der 

Gemeinde Emsbüren. 
 

§ 12 Inkrafttreten 
 
Die Hauptsatzung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Gemeinde Emsbüren vom 
25. April 2012 außer Kraft. 
 
 Emsbüren, 24.03.2022 
 

GEMEINDE EMSBÜREN 
 
Silies 
Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
91 Haushaltssatzung und Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung der Gemeinde Ester-
wegen für das Haushaltsjahr 2022 

 
1. Haushaltssatzung 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Esterwegen in seiner 
Sitzung am 15.02.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2022 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 4.496.400 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 4.536.100 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen  
 auf 0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 4.185.400 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 4.030.100 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 5.569.200 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 4.519.700 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 230.000 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

– der Einzahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 9.754.600 Euro 
– der Auszahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 8.779.800 Euro 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2022  
i. H. v. 1.550.000 Euro für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 694.200 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine 
besondere Hebesatzsatzung vom 18.02.2020 mit Wirkung vom 
01.01.2020 wie folgt festgesetzt worden: 
 

1. Grundsteuer 
 

a) für die land- forstwirtschaftlichen  
 Betriebe 350 v. H. 
 Grundsteuer A 

b) für die Grundstücke 350 v. H. 
 Grundsteuer B 

 
2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
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§ 6 
Weitere Vorschriften 

 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen 
sind als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG anzu-
sehen, wenn sie im Haushaltsjahr 2.500,00 Euro im Einzelfall 
nicht überschreiten. Aufwendungen und Auszahlungen, denen 
eine volle Kostenerstattung gegenüber steht, gelten in jedem Falle 
als unerheblich. 
 
Als unerheblich im Sinne von § 19 Abs. 4 KomHKVO gelten Aus-
zahlungen bis 2.500,00 € je Einzelfall. 
 
 Esterwegen, 15.02.2022 
 

GEMEINDE ESTERWEGEN 
 
Thomes Hüntelmann 
Bürgermeister Gemeindedirektor 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 
wird öffentlich bekanntgemacht.  
 
Die nach § 120 Abs. 2 des Nieders. Kommunalverfassungsge- 
setzes (NKomVG) erforderliche Genehmigung hinsichtlich des  
§ 2 ist durch den Landkreis Emsland am 15.03.2022 – 202 – erteilt 
worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im 
Anschluss an diese öffentliche Bekanntmachung an sieben Werk-
tagen (außer samstags) in der Zeit vom 04.04.2022 bis zum 
12.04.2022 im Rathaus der Samtgemeinde Nordhümmling, Post-
str. 13 in 26897 Esterwegen, Zimmer-Nr. 202, zur Einsichtnahme 
öffentlich aus. 
 
 Esterwegen, 22.03.2022 
 
GEMEINDE ESTERWEGEN 
Der Gemeindedirektor 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
92 Amtliche Bekanntmachung; Bauleitpla-

nung der Gemeinde Geeste; Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes Nr. 138 „Südlich der 
Birkenstraße“, OT Groß Hesepe, mit ört- 
lichen Bauvorschriften über die Gestaltung, 
Verfahren nach § 13 b Baugesetzbuch 

 
Der Rat der Gemeinde Geeste hat in seiner Sitzung am 
24.02.2022 den Bebauungsplan Nr. 138 „Südlich der Birken-
straße“, OT Groß Hesepe, mit örtlichen Bauvorschriften über die 
Gestaltung (§ 84 NBauO), einschließlich der Begründung gemäß 
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des vorgenannten Bebauungsplanes ist im 
nachstehenden Übersichtsplan schwarz umrandet dargestellt. 
Das Plangebiet liegt im Ortsteil Groß Hesepe der Gemeinde 
Geeste. Es liegt südlich der Birkenstraße und grenzt im Westen 
an das Baugebiet „Unter den Kuhlen“ an. Der Geltungsbereich 
ergibt sich aus dem nachstehenden Kartenausschnitt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2022              ) 
 
Der Bebauungsplan liegt einschließlich der Begründung ab sofort 
unbefristet während der Dienststunden im Rathaus der Gemeinde 
Geeste, Fachbereich Planen und Bauen, Zimmer C 3, öffentlich 
aus und kann dort von jedermann eingesehen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan Nr. 138 „Süd-
lich der Birkenstraße“, OT Groß Hesepe, mit örtlichen Bauvor-
schriften über die Gestaltung (§ 84 NBauO), einschließlich der Be-
gründung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB rechtskräftig geworden. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan 
entstehenden Vermögensnachteilen sowie die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hinge-
wiesen. 
 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verletzung der im  
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214  
Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplanes und die nach § 214 Abs. 2 a beacht-
lichen Fehler sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtlichen Mängel 
des Abwägungsvorgangs nur beachtlich sind, wenn sie inner- 
halb eines Jahres seit Bekanntmachung des o. g. Bauleitplanes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Geeste, Am Rathaus 3, 
49744 Geeste-Dalum, geltend gemacht worden sind. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 
 
 Geeste, 25.02.2022 
 
GEMEINDE GEESTE 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
93 Haushaltssatzung und Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung der Gemeinde Gees-
te für das Haushaltsjahr 2022 

 
1. Haushaltssatzung 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Geeste in der Sitzung 
am 27.01.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  17.515.900, -- Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen  
 auf 18.165.500, -- Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 231.800, -- Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen  
 auf  71.900, -- Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 16.818.600, -- Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 16.712.000, -- Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 6.074.600, -- Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 8.495.400, -- Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 0, -- Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 383.000, -- Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

– der Einzahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 22.893.200, -- Euro 
– der Auszahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 25.590.400, -- Euro 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
665.000, -- Euro festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 2.803.000, -- Euro festge-
setzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
 

1.1  für die land- und forstwirtschaft- 
 lichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 v. H. 

1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 350 v. H. 

 
 Geeste, 27.01.2022 
 

GEMEINDE GEESTE 
 
Höke 
Bürgermeister 

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 

2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
2.2 Eine Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde be-

steht nicht. 
 
2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Absatz 2 Satz 3 

NKomVG in der Zeit vom 04.04. bis zum 12.04.2022 zur  
Einsichtnahme während der Dienststunden bei der Ge-
meinde Geeste, Am Rathaus 3, 49744 Geeste-Dalum, im 
Zimmer B 6 (Erdgeschoss), öffentlich aus. 

 
 Geeste, 17.03.2022 
 
GEMEINDE GEESTE 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
94 Bekanntmachung – Stadt Haselünne; In-

krafttreten des Bebauungsplanes Nr. 4.8 
„Industriegebiet Hammer Tannen“, 2. Ände-
rung, im vereinfachten Verfahren gem. § 13 
Baugesetzbuch (BauGB)  

 
Der Rat der Stadt Haselünne hat in der öffentlichen Sitzung vom 
10.03.2022 den Bebauungsplan Nr. 4.8 „Industriegebiet Hammer 
Tannen“, 2. Änderung, im vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB mit den planungsrechtlichen Festsetzungen sowie der Be-
gründung als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in dem nachste-
henden Kartenausschnitt dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Bebauungsplan Nr. 4.8 „Industriegebiet Hammer Tannen“,  
2. Änderung, tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 
Abs. 3 BauGB). 
 
Der Bebauungsplan nebst planungsrechtlichen Festsetzungen 
kann einschließlich der Begründung während der üblichen Dienst-
stunden im Rathaus der Stadt Haselünne, Zimmer 34, Rathaus-
platz 1, 49740 Haselünne, eingesehen werden. Jedermann kann 
den Bebauungsplan einsehen und über ihren Inhalt Auskunft ver-
langen. Weiterhin können diese Unterlagen auch auf der Home-
page der Stadt Haselünne unter www.haseluenne.de eingesehen 
und zusätzlich über das zentrale Internetportal des Landes Nie-
dersachsen https://uvp.niedersachsen.de abgerufen werden. 
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den 
§§ 39 – 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leis-
tung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, 
und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 des BauGB be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Haselünne, Rathaus-
platz 1, 49740 Haselünne, geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschriften oder den 
Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
 
 Haselünne, 18.03.2022 
 
STADT HASELÜNNE 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
95 Bekanntmachung – Stadt Haselünne; In-

krafttreten des Bebauungsplanes Nr. 4.9 
„Industriegebiet Hammer Tannen, 1. Erwei-
terung“, 1. Änderung, im vereinfachten Ver-
fahren gem. § 13 Baugesetzbuch (BauGB)  

 
Der Rat der Stadt Haselünne hat in der öffentlichen Sitzung vom 
10.03.2022 den Bebauungsplan Nr. 4.9 „Industriegebiet Hammer 
Tannen, 1. Erweiterung“, 1. Änderung, im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB mit den planungsrechtlichen Festsetzungen so-
wie der Begründung als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in dem nachste-
henden Kartenausschnitt dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 4.9 „Industriegebiet Hammer Tannen,  
1. Erweiterung“, 1. Änderung, tritt mit dieser Bekanntmachung in 
Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 BauGB).  
 
Der Bebauungsplan nebst planungsrechtlichen Festsetzungen 
kann einschließlich der Begründung während der üblichen Dienst-
stunden im Rathaus der Stadt Haselünne, Zimmer 34, Rathaus-
platz 1, 49740 Haselünne, eingesehen werden. Jedermann kann 
den Bebauungsplan einsehen und über ihren Inhalt Auskunft ver-
langen. Weiterhin können diese Unterlagen auch auf der Home-
page der Stadt Haselünne unter www.haseluenne.de eingesehen 
und zusätzlich über das zentrale Internetportal des Landes Nie-
dersachsen https://uvp.niedersachsen.de abgerufen werden. 
 
 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den 
§§ 39 – 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leis-
tung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, 
und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 des BauGB be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Haselünne, Rathaus-
platz 1, 49740 Haselünne, geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschriften oder den 
Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
 
 Haselünne, 18.03.2022 
 
STADT HASELÜNNE 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
96 Bekanntmachung – Stadt Haselünne; In-

krafttreten des Bebauungsplanes Nr. 60.1 
„Gartencenter auf dem Höwel“, 1. Ände-
rung, im vereinfachten Verfahren gem. § 13 
Baugesetzbuch (BauGB)  

 
Der Rat der Stadt Haselünne hat in der öffentlichen Sitzung vom 
10.03.2022 den Bebauungsplan Nr. 60.1 „Gartencenter auf dem 
Höwel“, 1. Änderung, im vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB mit den planungsrechtlichen Festsetzungen sowie der  
Begründung als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in dem nachste-
henden Kartenausschnitt dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 60.1 „Gartencenter auf dem Höwel“,  
1. Änderung, tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 
Abs. 3 BauGB).  
 
Der Bebauungsplan nebst planungsrechtlichen Festsetzungen 
kann einschließlich der Begründung während der üblichen Dienst-
stunden im Rathaus der Stadt Haselünne, Zimmer 34, Rathaus-
platz 1, 49740 Haselünne, eingesehen werden. Jedermann kann 
den Bebauungsplan einsehen und über ihren Inhalt Auskunft  
verlangen.  
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Weiterhin können diese Unterlagen auch auf der Homepage der 
Stadt Haselünne unter www.haseluenne.de eingesehen und zu-
sätzlich über das zentrale Internetportal des Landes Niedersach-
sen https://uvp.niedersachsen.de abgerufen werden.   
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den 
§§ 39 – 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leis-
tung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, 
und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen.  
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 des BauGB be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Haselünne, Rathaus-
platz 1, 49740 Haselünne, geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschriften oder den 
Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
 
 Haselünne, 18.03.2022 
 
STADT HASELÜNNE 
Der Bürgermeister   
 

-------------------------------------------------- 
 
97 Bauleitplanung der Gemeinde Herzlake, Be-

bauungsplan Nr. 54 A „Gewerbegebiet Am 
Bahnhof“ 

 
Der Rat der Gemeinde Herzlake hat in der Sitzung am 02.03.2022 
den Bebauungsplan Nr. 54 A „Gewerbegebiet Am Bahnhof“,  
OT. Herzlake, im Verfahren nach § 13 a BauGB mit den textlichen 
Festsetzungen und Hinweisen gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Sat-
zung beschlossen und die Begründung hierzu. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 54 A „Gewerbe-
gebiet Am Bahnhof“, der Gemeinde Herzlake ist in dem nachste-
henden Kartenausschnitt dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 54 A „Gewerbegebiet Am Bahnhof“, und 
die Begründung hierzu liegen gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ab sofort 
während der Dienststunden im Rathaus Herzlake, Zimmer 14 OG, 
Neuer Markt 4, 49770 Herzlake, zur Einsichtnahme aus. Jeder-
mann kann über den Inhalt des Bebauungsplanes Auskunft  
verlangen. Diese Unterlagen können nach § 10a Abs. 2 BauGB 
auch auf der Homepage der Samtgemeinde Herzlake unter 
www.herzlake.de und zusätzlich über das zentrale Internetportal 
des Landes Niedersachsen https://uvp.niedersachsen.de einge-
sehen werden. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 54 A „Ge-
werbegebiet Am Bahnhof“, in Kraft. Mit Inkrafttreten des Bebau-
ungsplanes Nr. 54 A "Gewerbegebiet Am Bahnhof" treten im vor-
liegenden Plangebiet die Festsetzungen der folgenden Bebau-
ungspläne (mit Datum der jeweiligen Rechtskraft) außer Kraft 
(ausgenommen die jeweiligen externen Kompensationsmaßnah-
men für Eingriffe in Natur und Landschaft): 
 
B.-Plan Nr. 54  "Gewerbegebiet am Bahnhof" (15.09.2017), 
B.-Plan Nr. 43  "Gewerbegebiet am Bahnhof, 6. Erweiterung"  
 (26.11.2004), 
B.-Plan Nr. 37  "Gewerbegebiet am Bahnhof, 4. Erweiterung"  
 (14.11.2003). 
 
Auf die Vorschriften des § 44 BauGB über die fristgerechte Gel-
tendmachung von etwaigen Entschädigungsansprüchen nach 
den §§ 39 bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgerechter 
Geltendmachung wird hingewiesen.  
 
Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird ferner darauf hingewiesen, dass 
die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich sind, 
wenn sie innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Herzlake, Neuer Markt 4, 49770 Herz-
lake, geltend gemacht worden sind.  
 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzule-
gen. 
 
 Herzlake, 10.03.2022 
 
GEMEINDE HERZLAKE 
Die Gemeindedirektorin 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
98 II. Haushaltssatzung; Haushaltssatzung 

und Bekanntmachung der Haushaltssat-
zung der Samtgemeinde Lengerich für das 
Haushaltsjahr 2022 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Lengerich in der 
Sitzung am 03. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2022 beschlossen. 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  5.863.500 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 5.961.000 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 21.300 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen  
 auf  0 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf 5.540.400 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf  5.499.400 € 
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2.3 der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit auf  2.368.600 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit auf  3.483.900 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit auf  1.115.300 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit auf  84.400 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: 

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanz- 
haushaltes 9.024.300 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanz- 
haushaltes 9.067.700 € 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermäch- 
tigung) wird auf 1.115.300 Euro festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 923.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Umlagesatz für die Samtgemeindeumlage wird für das Haus-
haltsjahr 2022 auf 30 % der Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, 
Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der 
Einkommensteuer und des Anteils an der Umsatzsteuer festge-
setzt. 
 

§ 6 
 
(1) Als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG gelten 

Beträge bis zu 5.000 €. Im Sinne von unerheblich gelten 
gleichzeitig alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen, die sich auf innere Verrechnungen dieses 
Haushaltes beziehen oder auf über- und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen, die in vollem Umfang er-
stattet werden. 

 
(2) Von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12  

Abs. 1 KomHKVO gelten Investitionen ab einem Betrag von 
500.000 €. 

 
 Lengerich, 03.02.2022 
 

SAMTGEMEINDE LENGERICH 
 
Lühn 
Samtgemeindebürgermeister 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 
wird öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) sowie § 15 Abs. 6 des Niedersäch- 
sischen Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) in Verbin-
dung mit § 111 Abs. 3 NKomVG erforderliche Genehmigung ist 
durch den Landkreis Emsland, Ordeniederung 1 in 49716 Mep-
pen, am 14.03.2022 unter dem Aktenzeichen 202 erteilt worden. 
 

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 
01.04.2022 bis 13.04.2022 zur Einsichtnahme in der Samtgemein-
deverwaltung, Zimmer 208, Mittelstraße 15 in 49838 Lengerich, 
öffentlich aus. 
 
 Lengerich, 18.03.2022 
 
SAMTGEMEINDE LENGERICH 
Der Samtgemeindebürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
99 Bekanntmachung von Bebauungsplänen 

der Stadt Lingen (Ems); Bebauungsplan  
Nr. 11, Ortsteil Clusorth-Bramhar mit ört- 
lichen Bauvorschriften; Baugebiet: „West-
lich Herrenkuhlenweg“ 

 
Der Rat der Stadt Lingen (Ems) hat den o. g. Bebauungsplan am 
15.12.2021 als Satzung beschlossen.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche 
westlich der Straße Herrenkuhlenweg und diese ist in dem nach-
stehenden Übersichtsplan schwarz umrandet dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartengrundlage: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes 
für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen,  
Regionaldirektion Osnabrück-Meppen – Katasteramt Lingen, 2017 
 
Der Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften einschließlich 
seiner Begründung und zusammenfassender Erklärung kann im 
Rathaus – Fachdienst Stadtplanung –, Elisabethstraße 14 – 16, 
Zimmer 518, während der Servicezeiten von jedermann eingese-
hen werden. 
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Mit dieser Bekanntmachung nach § 10 BauGB tritt der Bebau-
ungsplan mit örtlichen Bauvorschriften in Kraft. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 BauGB  
bezeichneten Vorschriften unbeachtlich ist, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Stadt Lingen (Ems) geltend gemacht worden ist. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung von Vorschriften begründen soll, 
ist darzulegen. Dieses gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die fristgemäße Geltendmachung von Entschädi-
gungsansprüchen für die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile und über das Erlöschen von Entschädigungsan-
sprüchen wird hingewiesen. 
 
 Lingen (Ems), 04.03.2022 
 
STADT LINGEN (EMS) 
Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 
Schreinemacher 
Stadtbaurat 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
100 Haushaltssatzung und Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung der Gemeinde Lünne 
für das Haushaltsjahr 2022 

 
Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungs-
gesetz (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Lünne in der Sitzung 
am 09.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  2.910.900,00 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 3.135.800,00 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 60.000,00 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen  
 auf  0,00 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit auf 2.750.300,00 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit auf 2.858.100,00 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit auf 1.068.500,00 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit auf 2.540.000,00 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit auf 1.471.500,00 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit auf 50.000,00 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermäch- 
tigungen) wird auf 1.471.500 Euro festgesetzt. 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 400.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaft- 
 lichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 v. H. 

1.2 für die Grundstücke  
 (Grundsteuer B) 320 v. H. 

 
2. Gewerbesteuer 335 v. H. 

 
§ 6 

 
Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG und unerheb-
lich im Sinne des § 19 Abs. 4 Kommunalhaushalts- und Kassen-
verordnung (KomHKVO) sind Beträge bis zu 5.000 Euro. 
 
Als unerheblich im Sinne von § 117 NKomVG gelten gleichzeitig 
alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die sich auf In-
nere Verrechnungen dieses Haushalts oder auf solche über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beziehen, 
die in vollem Umfange erstattet werden. 
 
Die Wertgrenze für Rückstellungen und Abgrenzungen beträgt je 
Einzelbetrag 500 Euro. 
 
 Lünne, 09.12.2021 
 

GEMEINDE LÜNNE 
 
Norbert Hüsing Maria Lindemann 
Bürgermeister Gemeindedirektorin 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungs-
gesetz (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist durch den  
Landkreis Emsland, Ordeniederung 1 in 49716 Meppen, am 
25.02.2022 unter dem Aktenzeichen 202-15-2/10 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 
04.04.2022 bis zum 12.04.2022 zur Einsicht in der Samtgemein-
deverwaltung, Zimmer 26, Hauptstr. 43 in 48480 Spelle, öffentlich 
aus.  
 
 Lünne, 22.03.2022 
 
GEMEINDE LÜNNE 
Die Gemeindedirektorin 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
Amtsblatt des LK EL Nr. 16/2022 vom 31.03.2022 

119

101 Hauptsatzung der Samtgemeinde Nord-
hümmling 

 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. 
GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
13.10.2021 (Nds. GVBl. S. 700), hat der Rat der Samtgemeinde 
in seiner Sitzung am 10.03.2022 folgende Hauptsatzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
Bezeichnung, Name, Rechtsstellung 

 
1) Die Samtgemeinde führt die Bezeichnung „Samtgemeinde 

Nordhümmling“. 
 
2) Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Nordhümmling sind 

die Gemeinden Bockhorst, Breddenberg, Esterwegen, Hilken-
brook und Surwold. 

 
3) Die Aufnahme und das Ausscheiden von Mitgliedsgemeinden 

bedürfen der Mehrheit der Mitgliedsgemeinden. 
 
4) Die Samtgemeinde hat ihren Verwaltungssitz in der Ge-

meinde Esterwegen. 
 
5) Die Samtgemeinde erfüllt die im § 98 NKomVG aufgeführten 

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises ihrer Mitgliedsge-
meinden. 

 Ferner haben ihr die Mitgliedsgemeinden nach § 98 Abs. 1 
Satz 2 NKomVG folgende Aufgabe übertragen: – Aufgaben 
nach dem Energiewirtschaftsgesetz –. 

 
§ 2 

Hoheitszeichen, Dienstsiegel 
 
1) Das Wappen der Samtgemeinde zeigt von Rot über Silber im 

Wellenschnitt geteilt oben eine silberne Buche, deren Stamm 
vorn von einem silbernen Johanniterkreuz begleitet wird, un-
ten ein schwarzes Hünengrab aus drei Trage- und zwei Deck-
steinen. 

 
2) Die Flagge der Samtgemeinde Nordhümmling zeigt auf einem 

quadratischen Flaggentuch von Rot über Weiß im Wellen-
schnitt geteilt oben eine weiße Buche, deren Stamm vorn von 
einem weißen Johanniterkreuz begleitet wird, unten ein 
schwarzes Hünengrab aus drei Trage- und zwei Decksteinen.  

 
3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen mit der Umschrift 

„SAMTGEMEINDE NORD-HÜMMLING Landkreis Emsland“. 
 
4) Eine Verwendung des Namens, des Wappens und der Flagge 

zu nichtbehördlichen Zwecken ist nur mit Genehmigung der 
Samtgemeinde zulässig. 

 
§ 3 

Ratszuständigkeiten 
 
Der Beschlussfassung des Rates bedürfen 
 
a) die Festlegung privater Entgelte i. S. d. § 58 Abs. 1 Nr. 8 

NKomVG, deren jährliches Aufkommen den Betrag von 
10.000,00 EURO voraussichtlich übersteigt, 

 
b) Rechtsgeschäfte i. S. d. § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren 

Vermögenswert in Höhe von 5.000,00 EURO übersteigt, 
 
c) Verträge i. S. d. § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermö-

genswert die Höhe von 5.000,00 EURO übersteigt, soweit 
diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abge-
schlossen werden. 

 
 
 

§ 4 
Beamten auf Zeit 

 
Neben dem Samtgemeindebürgermeister wird der allgemeine 
Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters in das Beamtenver-
hältnis auf Zeit berufen. Er führt die Bezeichnung „Erster Samtge-
meinderat“. 
 

§ 5 
Samtgemeindeausschuss 

 
Dem Samtgemeindeausschuss gehören an: 
 
a) Der Samtgemeindebürgermeister, 
 
b) die Beigeordneten der Samtgemeinde, 
 
c) die Mitglieder nach § 74 Abs. 1 Nr. 3 NKomVG, 
 
d) der Erste Samtgemeinderat. 
 
Die Mitglieder zu c) und d) haben beratende Stimmen. 
 

§ 6 
Vertretung des Samtgemeindebürgermeisters 

nach § 81 Abs. 2 NKomVG 
 
1) Der Rat wählt in seiner ersten Sitzung aus den Beigeordneten 

zwei ehrenamtliche Vertreter des Samtgemeindebürgermeis-
ters, die ihn bei der repräsentativen Vertretung der Samtge-
meinde, bei der Einberufung des Samtgemeindeausschusses 
einschließlich der Aufstellung der Tagesordnung, der Leitung 
der Sitzungen des Samtgemeindeausschusses, der Verpflich-
tung der Ratsfrauen und Ratsherren und ihrer Pflichtenbeleh-
rung vertreten. 

 
2) Der Rat beschließt über die Reihenfolge der Vertretung, so-

fern eine solche bestehen soll. Soll eine Reihenfolge beste-
hen, so führen die Vertreter die Bezeichnung stellvertretender 
Samtgemeindebürgermeister mit einem Zusatz, aus dem sich 
die Reihenfolge der Vertretungsbefugnis ergibt. 

 
§ 7 

Anregungen und Beschwerden 
 
1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 

NKomVG von mehreren Personen bei der Samtgemeinde ge-
meinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu be-
nennen, die sie gegenüber der Samtgemeinde vertritt. Bei 
mehr als fünf Antragstellern können bis zu zwei Vertreter be-
nannt werden. 

 
2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anfor-

derungen des Absatzes 1 nicht entsprochen ist. 
 
3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten 

der Samtgemeinde Nordhümmling zum Gegenstand haben, 
sind nach Kenntnisnahme durch den Samtgemeindeaus-
schuss von dem Samtgemeindebürgermeister ohne Beratung 
den Antragstellern mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt 
auch für Eingaben, die weder Anregungen noch Beschwerden 
zum Inhalt haben (z. B. Fragen, Erklärungen, Absichten usw.). 

 
4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel 

verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen, sind nach 
Kenntnisnahme durch den Samtgemeindeausschuss ohne 
Beratung zurückzuweisen. 

 
5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn 

das Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht abge-
schlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens  
oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder Bürgerentschei-
des ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder 
Beschwerden kein neues Sachvorbringen enthält. 
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6) Die Erledigung der Anregungen und Beschwerden wird dem 
Samtgemeindeausschuss übertragen, sofern für die Angele-
genheiten nicht der Rat gem. § 58 Abs. 1 NKomVG aus-
schließlich zuständig ist. 

 
§ 8 

Verkündigungen und öffentliche Bekanntmachungen 
 
1) Satzungen, Verordnungen, Genehmigungen von Flächennut-

zungsplänen sowie öffentliche Bekanntmachungen der Samt-
gemeinde Nordhümmling werden – soweit durch Rechts- 
vorschriften nichts anderes bestimmt ist – nach § 11 Abs. 1 
Satz 2 und Abs. 4 Satz 1 NkomVG im Internet unter der  
Adresse https://www.emsland.de/amtsblatt im elektronischen 
Amtsblatt für den Landkreis Emsland verkündet bzw. bekannt 
gemacht.  

 
2) Ortsübliche Bekanntmachungen und öffentliche Bekanntma-

chungen nach anderen Rechtsvorschriften als dem NKomVG 
werden durch Aushang in den amtlichen Bekanntmachungs-
kästen der Samtgemeinde Nordhümmling bewirkt. Amtliche 
Bekanntmachungskästen der Samtgemeinde sind der Aus-
hangkasten beim Rathaus, Poststraße 13 in Esterwegen  
sowie die weiteren Aushangkästen der Mitgliedsgemeinden.  

 
 Die Dauer des Aushangs beträgt eine Woche, soweit durch 

Rechtsvorschriften nicht etwas anderes bestimmt ist. 
 

§ 9 
Einwohnerversammlungen 

 
Bei Bedarf unterrichtet der Samtgemeindebürgermeister die Ein-
wohner durch Einwohnerversammlungen für die ganze Samt- 
gemeinde oder für Teile der Samtgemeinde. 
Ort, Zeit und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind 
gem. § 8 mindestens 7 Tage vor der Veranstaltung öffentlich  
bekannt zu machen. 
 

§ 10 
Funktionsbezeichnungen in weiblicher Form 

 
Funktionsbezeichnungen, die in dieser Hauptsatzung oder in 
sonstigen Bekanntmachungen oder Veröffentlichungen der Ge-
meinde in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen 
Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder 
männlichen Sprachform verwendet. 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 20. September 2012 
außer Kraft. 
 
 Esterwegen, 10.03.2022 
 

SAMTGEMEINDE NORDHÜMMLING 
 
Hüntelmann 
Samtgemeindebürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
102 Öffentliche Bekanntmachung über das In-

krafttreten des Bebauungsplanes Nr. 14 
„Schulstraße, Teil III“ der Gemeinde Ren-
kenberge mit örtlichen Bauvorschriften 
gem. § 84 NBauO 

 
Der Rat der Gemeinde Renkenberge hat in seiner Sitzung am 
23.02.2022 den Bebauungsplan Nr. 14 „Schulstraße, Teil III“ ein-
schließlich textlicher Festsetzungen sowie örtlicher Bauvorschrif-
ten und die Begründung nebst Anlagen, als Satzung beschlossen.  

Mit diesem Bebauungsplan wird die bedarfsorientierte Erweite-
rung eines Gewerbegebietes an der „Schulstraße“ in Renken-
berge ausgewiesen. Das Plangebiet liegt im westlichen Bereich 
der Gemeinde Renkenberge nördlich der „Schulstraße“ in Verlän-
gerung eines bestehenden Gewerbegebietes. 
 
Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist im nachstehen-
den Planausschnitt schwarz umrandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 14 
„Schulstraße, Teil III“ einschließlich textlicher Festsetzungen, ört-
licher Bauvorschriften und Begründung nebt Anlagen gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 14 „Schulstraße, Teil III“ einschließlich 
textlicher Festsetzungen, örtlicher Bauvorschriften und die Be-
gründung nebst Anlagen können ab sofort während der Dienstzei-
ten im Gemeindebüro Renkenberge, Schulstraße 1, 49762 Ren-
kenberge, sowie im Rathaus der Samtgemeinde Lathen, Zimmer 
Nr. O.17, Erna-de-Vries-Platz 7, 49762 Lathen, eingesehen wer-
den und über dessen Inhalt Auskunft verlangt werden. Weiterhin 
kann der Bebauungsplan auch auf der Homepage der Samtge-
meinde Lathen unter http://sg-lathen.de/gemeinden/renken-
berge/bauen-und-wohnen/bebauungsplaene-der-gemeinde-ren-
kenberge eingesehen werden. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 
42 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgerechter Geltendma-
chung wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wird weiterhin darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
dieses Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Renkenberge, Schulstraße 1, 49762 Renkenberge, unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. 
 
 Renkenberge, 17.03.2022 
 
GEMEINDE RENKENBERGE 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
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103 Öffentliche Bekanntmachung über das  
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 15 
„Wittbergsfeld IV“ der Gemeinde Ren- 
kenberge gemäß § 13b Baugesetzbuch 
(BauGB) zur Einbeziehung von Außen- 
bereichsflächen in das beschleunigte Ver-
fahren 

 
Der Rat der Gemeinde Renkenberge hat in seiner Sitzung am 
23.02.2022 den Bebauungsplan Nr. 15 „Wittbergsfeld IV“ ein-
schließlich textlicher Festsetzungen sowie örtlicher Bauvorschrif-
ten und die Begründung nebst Anlagen, als Satzung beschlossen. 
Dieser Bebauungsplan wurde gemäß § 13b BauGB zur Einbezie-
hung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren 
durchgeführt. Mit diesem Bebauungsplan wird die bedarfsorien-
tierte Erweiterung eines bestehenden Baugebietes an der „Wald-
straße“ in Renkenberge ausgewiesen. 
 
Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist im nachstehen-
den Planausschnitt schwarz umrandet dargestellt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 15 „Witt-
bergsfeld IV“ einschließlich textlicher Festsetzungen, örtlicher 
Bauvorschriften und Begründung nebst Anlagen gemäß § 10  
Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 15 „Wittbergsfeld IV“ einschließlich text-
licher Festsetzungen, örtlicher Bauvorschriften und die Begrün-
dung nebst Anlagen können ab sofort während der Dienstzei- 
ten im Gemeindebüro Renkenberge, Schulstraße 1, 49762 Ren-
kenberge, sowie im Rathaus der Samtgemeinde Lathen, Zimmer  
Nr. O.17, Erna-de-Vries-Platz 7, 49762 Lathen, eingesehen wer-
den und über dessen Inhalt Auskunft verlangt werden. Weiterhin 
kann der Bebauungsplan auch auf der Homepage der Samtge-
meinde Lathen unter http://sg-lathen.de/gemeinden/renken-
berge/bauen-und-wohnen/bebauungsplaene-der-gemeinde-ren-
kenberge eingesehen werden. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 
42 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgerechter Geltendma-
chung wird hingewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wird weiterhin darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
dieses Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Renkenberge, Schulstraße 1, 49762 Renkenberge, unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. 
 
 Renkenberge, 17.03.2022 
 
GEMEINDE RENKENBERGE 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
104 Haushaltssatzung und Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung der Gemeinde Scha-
pen für das Haushaltsjahr 2022 

 
Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungs-
gesetz (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Schapen in der Sit-
zung am 13.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  3.157.800,00 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen  
 auf 3.045.400,00 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf  180.000,00 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen  
 auf  0,00 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 2.983.900,00 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 2.983.200,00 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 1.158.700,00 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 2.130.200,00 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit  380.000,00 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit  58.000,00 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächti-
gung) wird auf 380.000,00 Euro festgesetzt. 
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§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 400.000,00 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaft- 
 lichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 v. H. 

1.2 für die Grundstücke  
 (Grundsteuer B) 320 v. H. 

 
2. Gewerbesteuer 335 v. H. 

 
§ 6 

 
Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG und unerheb-
lich im Sinne des § 19 Abs. 4 Kommunalhaushalts- u. Kassenver-
ordnung (KomHKVO) sind Beträge bis zu 5.000,00 Euro. 
 
Als unerheblich im Sinne von § 117 NKomVG gelten gleichzeitig 
alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die sich auf in-
nere Verrechnungen dieses Haushaltes oder auf solche über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen beziehen, die in vollem Um-
fang erstattet werden. 
 
Die Wertgrenze für Rückstellungen und Abgrenzungen beträgt je 
Einzelbetrag 500,00 Euro. 
 
 Schapen, 13.12.2021 
 

GEMEINDE SCHAPEN 
 
Karlheinz Schöttmer Maria Lindemann 
Bürgermeister Gemeindedirektorin 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungs-
gesetz (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist durch den  
Landkreis Emsland, Ordeniederung 1 in 49716 Meppen, am 
01.03.2022 unter dem Aktenzeichen 202 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 
04.04.2022 bis zum 12.04.2022 zur Einsicht in der Samtgemein-
deverwaltung, Zimmer 26, Hauptstr. 43 in 48480 Spelle, öffentlich 
aus. 
 
 Schapen, 22.03.2022 
 
GEMEINDE SCHAPEN  
Die Gemeindedirektorin 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

105 Haushaltssatzung und Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der Gemeinde Spelle 
für das Haushaltsjahr 2022 

 
Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungs-
gesetz (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Spelle in der Sitzung 
am 01.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  22.978.400 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 21.042.300 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf  480.000 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen  
 auf 0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 22.302.300 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 24.809.400 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 4.749.800 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 8.743.900 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 2.750.000 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 170.000 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächti-
gung) wird auf 2.750.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaft- 
 lichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 v. H. 

1.2 für die Grundstücke  
 (Grundsteuer B) 320 v. H. 

 
2. Gewerbesteuer 335 v. H. 
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§ 6 
 
Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG und unerheb-
lich im Sinne des § 19 Abs. 4 Kommunalhaushalts- und Kassen-
verordnung sind Beträge bis zu 10.000 Euro. 
 
Als unerheblich im Sinne von § 117 NKomVG gelten gleichzeitig 
alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die sich auf In-
nere Verrechnungen dieses Haushaltes oder auf solche über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen beziehen, die in vollem Um-
fang erstattet werden. 
 
Die Wertgrenze für Rückstellungen und Abgrenzungen beträgt je 
Einzelbetrag 500,00 Euro. 
 
 Spelle, 01.12.2021 
 

GEMEINDE SPELLE 
 
Andreas Wenninghoff  Maria Lindemann 
Bürgermeister Gemeindedirektorin 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungs-
gesetz (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist durch den  
Landkreis Emsland, Ordeniederung 1 in 49716 Meppen, am 
04.03.2022 unter dem Aktenzeichen 202-15-2/10 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 
04.04.2022 bis zum 12.04.2022 zur Einsicht in der Samtgemein-
deverwaltung, Zimmer 26, Hauptstr. 43 in 48480 Spelle, öffentlich 
aus.  
 
 Spelle, 22.03.2022 
 
GEMEINDE SPELLE  
Die Gemeindedirektorin 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
106 Haushaltssatzung und Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung der Samtgemeinde 
Spelle für das Haushaltsjahr 2022 

 
Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungs-
gesetz (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Spelle in der 
Sitzung am 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 12.764.400 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 12.476.000 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 
 auf 0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit auf 12.289.200 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit auf 11.617.500 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit auf 1.721.600 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit auf 5.518.200 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit auf  3.224.900 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit auf 100.000 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächti-
gung) wird auf 3.224.900 Euro festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 600.000 Euro 
veranschlagt. In 2023 werden 600.000 Euro fällig.  
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Umlagesatz für die Samtgemeindeumlage wird für das Haus-
haltsjahr 2022 auf 33 von Hundert der Steuerkraftzahlen der 
Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und der 
Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer der Ge-
meinden Spelle, Schapen und Lünne festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG und unerheb-
lich im Sinne des § 19 Abs. 4 Kommunalhaushalts- und Kassen-
verordnung (KomHKVO) sind Beträge bis zu 10.000 Euro. 
 
Als unerheblich im Sinne von § 117 NKomVG gelten gleichzeitig 
alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die sich auf In-
nere Verrechnungen dieses Haushalts oder auf solche über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beziehen, 
die in vollem Umfange erstattet werden. 
 
Die Wertgrenze für Rückstellungen und Abgrenzungen beträgt je 
Einzelbetrag 500 Euro.  
 
 Spelle, 16.12.2021 
 

SAMTGEMEINDE SPELLE 
 
Maria Lindemann 
Samtgemeindebürgermeisterin 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 und § 119 Abs. 4 Niedersächsisches Kom-
munalverfassungsgesetz (NKomVG) sowie gemäß § 15 Absatz 6 
Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) in 
Verbindung mit § 111 Absatz 3 NkomVG erforderlichen Geneh-
migungen sind durch den Landkreis Emsland, Ordeniederung 1  
in 49716 Meppen, am 18.02.2022 unter dem Aktenzeichen  
202-15-2/10 erteilt worden. 
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Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 
04.04.2022 bis zum 12.04.2022 zur Einsicht in der Samtgemein-
deverwaltung, Zimmer 26, Hauptstr. 43 in 48480 Spelle, öffentlich 
aus.  
 
 Spelle, 22.03.2022 
 
SAMTGEMEINDE SPELLE 
Die Samtgemeindebürgermeisterin 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
107 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 

der Gemeinde Twist vom 15.12.2011 
 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunal- 
verfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl.  
S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
13. Oktober 2021 (Nds. GVBl. S. 700) hat der Rat der Gemeinde 
Twist in seiner Sitzung am 10. März 2022 folgende 2. Änderungs-
satzung beschlossen:  
 

Artikel I 
 
§ 6 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Satzungen, Verordnungen, Genehmigungen von Flächennut-

zungsplänen sowie öffentliche Bekanntmachungen der Ge-
meinde Twist werden – soweit durch Rechtsvorschriften 
nichts anderes bestimmt ist – nach § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
NKomVG im Internet unter der Adresse https://www.ems-
land.de/amtsblatt im elektronischen Amtsblatt des Landkrei-
ses Emsland verkündet bzw. bekannt gemacht. 

 
 Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer Sat-

zung oder Verordnung, so kann die Bekanntmachung dieser 
Teile dadurch ersetzt werden, dass sie im Rathaus der Ge-
meinde Twist während der Dienststunden zur Einsicht aus- 
gelegt werden. In der Satzung oder Verordnung wird der Inhalt 
dieser Bestandteile grob umschrieben.  

 Bei der Veröffentlichung der Satzung oder Verordnung wird 
auf die Ersatzbekanntmachung mit Ort, Zeitpunkt und Dauer 
hingewiesen. 

 Ferner sollen sie auf der Internetseite der Gemeinde Twist 
nachrichtlich veröffentlicht werden. 

 
(2) Ortsübliche Bekanntmachungen wie Einladungen mit der  

Tagesordnung zu öffentlichen Rats- oder Ausschusssitzun-
gen oder sonstige Bekanntmachungen der Gemeinde Twist 
bzw. Bekanntmachungen aufgrund besonderer Rechtsvor-
schriften werden auf der Homepage der Gemeinde Twist  
unter der Internetadresse https://www.twist-emsland.de/be-
kanntmachungen veröffentlicht. 

 
 Nachrichtlich wird auf die erfolgte Bereitstellung und die Inter-

netadresse in der Tageszeitung „Meppener Tagespost“ hinge-
wiesen. 

 
(3) Bekanntmachungen im Wege der Amtshilfe werden im Aus-

hangkasten beim Rathaus veröffentlicht. 
 
 
 
 
 

 

Artikel II 
 
Diese 2. Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung im elektronischen Amtsblatt des Landkreises Emsland in 
Kraft. 
 
 Twist, 10.03.2022 
 

GEMEINDE TWIST 
 
Lübbers 
Bürgermeisterin 
 

-------------------------------------------------- 
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